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Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan "Westlich Wiesenstraße, nördlich Kirchstraße", Ortsteil Bermaringen 
Beschluss zur Fortführung und Abschluss des Bebauungsplanverfahrens gemäß § 215a 
Baugesetzbuch (BauGB) im ergänzenden Verfahren 
Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 (BauGB) 
 
Der Gemeinderat Blaustein hat in seiner Sitzung am 27.02.2024 die Fortführung und den 

Abschluss des Bebauungsplanverfahrens "Westlich Wiesenstraße, nördlich Kirchstraße" 

gemäß § 215a BauGB im ergänzenden Verfahren in entsprechender Anwendung des § 13a 

BauGB beschlossen. 

Des Weiteren wurde der Bebauungsplanentwurf "Westlich Wiesenstraße, nördlich 

Kirchstraße", ergänzendes Verfahren in der Fassung vom 27.02.2024 gebilligt sowie die 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB des 

Bebauungsplans "Westlich Wiesenstraße, nördlich Kirchstraße" beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im beiliegenden Planauszug dargestellt. 

Ziel und Zweck der Planung 

Die Stadt Blaustein ist bestrebt, dem bestehenden und künftigen Wohnbaulandbedarf 

nachzukommen und am westlichen Ortsrand entlang der Wiesenstraße eine 

abwechslungsreiche, ergänzende Wohnbebauung mit Einfamilien-, Mehrfamilien-, und 

Kettenhäusern zu entwickeln. 

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b 

BauGB und die Billigung des Bebauungsplanentwurfes wurden bereits beschlossen. 

Der rechtsverbindliche Flächennutzungs- und Landschaftsplan 2010 des 

Nachbarschaftsverbandes Ulm stellt das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dar. 

Der Bebauungsplan kann somit nicht aus dem Flächennutzungsplan gemäß 

§ 8 Abs. 2 BauGB entwickelt werden. Der Flächennutzungsplan ist im Zuge der Berichtigung 

an die geänderten Darstellungen anzupassen. 

Der Bebauungsplan wurde im Jahr 2022 als Bebauungsplan zur Einbeziehung von 

Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren (§ 13b BauGB) aufgestellt und im 

Frühjahr 2023 öffentlich ausgelegt sowie die Träger öffentlicher Belange beteiligt. 

Durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts am 18.07.2023, wonach die Aufstellung von 

Bebauungsplänen im Außenbereich im vereinfachten Verfahren (§ 13b BauGB) gegen 

Europarecht verstößt, wurde zwischenzeitlich vom Bundestag eine „Reparaturvorschrift“ (§ 

215a BauGB) zur Heilung der betroffenen Bebauungsplanverfahren erlassen. Die 

„Reparaturvorschrift“ zur Beendigung von Bebauungsplanverfahren und ergänzenden 

Verfahren für Bebauungspläne nach § 13b BauGB ermöglicht begonnene Planverfahren, die 

nach § 13b BauGB eingeleitet wurden, geordnet zu Ende zu führen bzw. abgeschlossene 

Verfahren, die an einem nach den §§ 214 und 215 BauGB beachtlichen Fehler leiden und 

damit unwirksam sind, im ergänzenden Verfahren in Kraft zu setzen. 

Ziel des ergänzenden Verfahrens zum Bebauungsplan „Westlich Wiesenstraße, nördlich 

Kirchstraße“ ist weiterhin die planungsrechtliche Sicherung der vorgesehenen Entwicklung im 

Plangebiet als allgemeines Wohngebiet und die Heilung der beachtlichen Fehler gemäß § 214 

und 215 BauGB. 
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Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrand des Blausteiner Stadtteils 

Bermaringen westlich der Wiesenstraße. 

Das Plangebiet schließt derzeit im Norden und Süden unmittelbar und im Osten im Anschluss 

an private mit Obstbäumen bestanden Grünflächen an die bestehende Wohnbebauung von 

Bermaringen an. Im Westen grenzt die freie Feldflur in Form von intensiv bewirtschafteten 

Ackerflächen an das Vorhabengebiet an. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 331 sowie eine Teilfläche 

des Flurstücks 311 (Wiesenstraße) der Gemarkung Bermaringen und weist eine Gesamtgröße 

von 13.000 m² auf. 

Zur Planung liegen folgende umweltbezogene Informationen vor: 

Art der vorhandenen 
Information 

Verfasser Themen 

Begründung zum 
Bebauungsplan 

Büro für Stadtplanung 
Zint & Häußler GmbH, 
Stand 27.02.2024 
 

Grünordnerische Festsetzungen 
 

Vorprüfung des Einzelfalls 
gemäß UVPG 

Büro für Stadtplanung 
Zint & Häußler GmbH, 
Stand 27.02.2024 
 

Einschätzung bezgl. erheblicher 
nachteiliger Umweltauswirkungen 
des Vorhabens auf die Schutzgüter 

Umweltbericht Büro für Stadtplanung 
Zint & Häußler GmbH, 
Stand 27.02.2024 

Ermittlung und Bewertung der 
Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Schutzgüter, naturschutz-
rechtliche Eingriffs- 
Ausgleichsbilanzierung 

Fachbeitrag Artenschutz Büro für Landschaftsplanung 
und Artenschutz Dr. Andreas 
Schuler, 
Stand 29.09.2023 

Aufnahme und Beschreibung der 
vorkommenden, planungsrelevanten 
Tierarten, Beschreibung der 
Auswirkungen auf Fauna, 
Festlegung von artenschutz-
rechtlichen Vermeidungs-
maßnahmen. 
 

 

Der Bebauungsplanentwurf "Westlich Wiesenstraße, nördlich Kirchstraße" im ergänzenden 

Verfahren, mit Ziel und Zweck der voraussichtlichen Auswirkungen der Planung werden in der 

Zeit von 

Freitag, 08. März 2024 bis Montag, 8. April 2024 

im Rathaus Blaustein, Marktplatz 2 

im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit öffentlich dargelegt.  

Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden (beteiligung@blaustein.de), können 

aber bei Bedarf auch auf anderem Weg abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 

nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 

unberücksichtigt bleiben. 

Es wird darum gebeten bei Stellungnahme die volle Anschrift anzugeben. Im Zusammenhang 

mit dem Datenschutz wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein 

Bebauungsplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu 

eingehenden Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen beraten und entschieden werden, 
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sofern sich nicht aus der Art der Einwände oder der betroffenen Personen ausdrückliche oder 

offensichtliche Einschränkungen ergeben. 

Zudem liegen die Planunterlagen im Rathaus der Stadt Blaustein, Marktplatz 2, 89134 

Blaustein im Vorbereich des Büros 211 öffentlich aus und werden mit interessierten Bürgern 

erörtert. 

Eine vorherige terminliche Absprache mit den Mitarbeitern des Fachbereich 3.1, 

Bauverwaltung, Planung unter den Telefonnummern 07304 802-1312 (-1301) oder per E-Mail 

(angela.matischok@blaustein.de) wird empfohlen. 

 

Blaustein, 08.03.2024 

Erster Beigeordneter 

Alexander Rist 

 


